
  

Blinden und sehbehinderten Personen 
werden Schriftstücke in diesem Verfahren 
auf Wunsch in einer für sie 
wahrnehmbaren Form übermittelt. 

Kernarbeitszeiten 
09:00 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 

Sitz Rheinallee 97-101 
55118 Mainz 
Tel.: 06131 967-0 (Zentrale) 
Fax: 06131 967-310 
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Rundschreiben Nr. 12-2023 

 
Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie sicherlich bereits der Presse entnommen haben, wurde der um Regelungen 
zur sozialen Teilhabe ergänzte Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX am 
11.08.2023 unterzeichnet. Den aktuellen Text des Landesrahmenvertrages samt 
Anlagen können Sie in Kürze unserer Homepage unter www.lsjv.rlp.de/ 
Themen/Inklusion/Eingliederungshilfe entnehmen. Zudem haben wir Ihnen als 
Anlage zur weiteren Verwendung eine Ausführung des Landesrahmenvertrages samt 
Anlagen beigefügt. 

Gerne möchten wir auch Ihnen die neue Vergütungssystematik vorstellen und die 
Neuregelungen erläutern. Hierfür haben wir im Vorfeld den Vormittag der nächsten 
Sitzung der ARGE der Sozial- und Eingliederungshilfeträger am 26.09.2023 
vorgemerkt. 

Zur Umsetzung des Landesrahmenvertrages planen wir u.a. die Erstellung einer 
FAQ-Liste. Sollten Sie im Vorfeld der v.g. ARGE-Sitzung oder auch anschließend 
entsprechende Fragen und/oder Anregungen haben, leiten Sie uns diese bitte 
jederzeit gerne zu. 

Ich freue mich auf einen regen Austausch mit Ihnen und verbleibe mit freundlichen 
Grüßen 

Im Auftrag 

 

Anja Freytag 
 

http://www.lsjv.rlp.de/
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